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Herauvgegeben von den Abgeordneten

Dajsermann , Vamn , Vissing » Vuhl , Vottschalk , v . Ihst -in , Mathy , Nindeschwender , Sander , Welcker , Weller

und Anderen .

Redigirt von Karl Stein . — Druck von Malsch und Vogel .

Nachtrag zur 106ten öffentlichen Sitzung
der 2 . Kammer . Das „ Straßengesetz " betr .

Ministerialrath Frhr . v. Marschall findet , daß die

Commission den leitenden Grundgedanken , der durch das

ganze Gesetz zieht , nicht gehörig aufgcfaßl habe , und will

denselben in seinen wesentlichsten , einfachen und natürlichen
Bestimmungen in wenigen Sätzen durchführen . Den auch von
der Commission anerkannten Sah , daß jede Gemeinde ihre ge¬
wöhnlichen Gcmeindewege auf ihrer Gemarkung zu bauen und

zu unterhalten habe , stellt er als Grundpfeiler des Gesetzes oben
an . Im zweiten Satz führt er ans , daß die für den

größcrn Verkehr nothwcndigen Straßen vom Staat gebaut
werden müssen , und die Gemeinden , für die ihnen aus
diese Weise abgcnvmmene Last des Baues von einem oder

mehreren Vicinalwcgcn , eine » Präcipnalbeitrag an den
Staat leisten sollen . Der dritte Satz führt die Bezirks -

straßen auf , welche , ein Mittelglied zwischen den beiden

ersten , von den Gemarkungsgemeinden gebaut und unter¬
halten werden sollen , mit einem Beitrage von Seiten des
Staats , in so weit , als der Unterhaltungsaufwand dieser
Straße die Baukosten für einen sonstigen gewöhnlichen
Gemeindeweg übersteigt . Die erforderlichen Mittel zur
Verbesserung der schlechten , zur Herstellung von neuen
Wegen , überhaupt zur Berücksichtigung der vielen einge¬
kommenen Petitionen , seien so bedeutend , daß die Präci -

pnalbciträge nur einen sehr ungenügenden Zuschuß dazu
bildeten , aber dennoch um deswillen von höchster Wichtig¬
keit seien , weil nur , wenn sie erhoben werden , das Uebrige
mit Gerechtigkeit ans die Gesammtheit umgelegt werden
könne ; denn wie groß dann auch bii> Summe , so sei doch
jede Prägravation beseitigt , und arme GebirgSgemcindeii »
welche in schwerer Arbeit die Gemcindewcge unterhalten
müssen , können nicht mehr sagen , daß sie ihre Steuern da¬
für zahlten , um den reichen Gemeinden die NnterhaltungS -
psiicht ihrer Vicinalwege abzunehmen ; — nur im Zwecke

der gerechten Vertheilung der Lasten sei der GesetzeSent -

wurf vorgelegt .
Wir erhielten somit drei Klaffen von Straßen , aber bei

allen dreien sollen die anliegenden Gemeinden gleich be¬

lastet werden , d . h . denjenigen Kostenaufwand tragen , den

die Unterhaltung einer Vicinalstraße erfordert , und bei allen

dreien wird jeder Aufwand über diesen Betrag auf die

Staatskasse genommen , so daß der Staat da Zuschüsse
leisten muß , wo eine größere Pflicht auf der Gemeinde

ruht , als die Pflicht der Unterhaltung der Gemeindewege ,
daß er dagegen einen Zuschuß erhält von denjenigen Ge¬

meinden , welchen er durch die Erbauung der Staatsstraße
die Pflicht , einen Gemeindeweg zu unterhalten , abgenom¬
men hat . Der Redner führt aus , wie das neue Gesetz

auch in der Thal von unserer bisherigen Gesetzgebung

nicht wesentlich verschieden sei , mit dem einzigen Unterschiede ,
daß zu den Staatsstraßen die Gemeinden einen Beitrag
leisten , dagegen der Staat bei den Coucurrenzstraßen allen

Aufwand , der den für einen Vicinalweg übersteigt , allein

übernimmt . Gegen dieses einfache , natürliche Pri
'
iicip ließen

sich nicht wohl Einwendungen machen , diese müßten höch¬

stens gegen das Detail gerichtet scun . Dies habe die

Commission nicht gcthan , weßhalb er in dieser Beziehung
auch nichts zu rechtfertigen habe ; — dennoch fühlt er die

Verpflichlung , seine Anfangs ausgestellte Behauptung zu
beweisen , daß nämlich die Einwendungen im Commiffions -

berichte aus einen Gesetzesentwnrf des Inhalts , wie er von
der Regierung vorgelegt worden , nicht paffen , daß dieser
nicht zu widerlegen sei , und daß , wenn das Gesetz znrück -

gewiesen werden wollte , dafür andere Gründe gellend ge¬
macht werden müßten .

Der Redner wendet sich nun zu den einzelnen Para¬
graphen deö Commiffionsberichts , deren erstem er mit Be¬

zug auf seine ( des Redners ) vorausgeschickten Sätze eine

gelungene Darstellung des Gesetzes nicht zugesteht , indem ,
wer sich darnach einen Begriff von diesem machen wollte ,
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nur einen ganz unvollständige unklaren erhalten würde .
Die im § . 2 gegen das Projekt von Bezirksstraßen gege¬
bene Ausführung anerkennt er nicht im mindesten als

gegen den Entwurf sprechend , sie begründe dasselbe viel¬

mehr nur weiter und sage eigentlich nur mit anderen
Worten , was in der Begründung dazu von der

Regierung selbst gesagt worden , und fährt fort : Wir ken¬

nen in der Wirklichkeit nur Staatsausgabcn und Gcmeinde -

ausgabcn ; Alles , was man den einzelnen Gemeinden nicht
glaubte auflegen zu können , hat man bereits der Staats¬

kasse zugewiesen , und man kann nicht da , wo eine solche
Einrichtung im Allgemeinen besteht , eine einzelne Gattung
von Ausgaben herausgreifen und dadurch einen Vezirks -

aufwand machen ; man kann ja Nachlesen , daß dieser Auf -
wand einzig und allein den bestimmten Landcsbezirken zu
Gut kommt . Dieses ist gerade bei dem Aufwand für die

Straßen wenigstens immer der Fall , Staatsstraßen und

Gemeindestraßen gehen unbemerkt in einander über . Jede
Staatsstraße ist ein Gemeindeweg , und jeder Gemeindc -

weg gewissermaßen eine Staatsstraße . Auch scheint cs
nicht angemessen , wegen einer einzelnen Gattung von
Ausgaben besondere Distriktskassen zu creircn ; solche Be¬

zirke , wie die , gegen welche der Commissionsbericht zu
Felde zieht , kennt hiernach unser Gesetzentwurf gar nicht .
Die Bezirksstraßcn ( oder chemins vicincaux de giande
comniunication ) , von denen unser Gcsctzeocntwurf spricht ,
werden von den betreffenden Gemarkungsgemeinden unter¬
halten , und diese werden in ihrer Unterhaltungspflicht nur
unterstützt , einmal von den benachbarten Gemeinden , die
den Weg auch benutzen , und dann vom Staate , der allen
Aufwand übernimmt , so weit er den für einen gewöhnli¬
chen Gcmeindeweg übersteigt .

Den Einwurf deö Berichtes , „ daß man auf die Mög¬
lichkeit verzichten müsse , die Berbindlichkeit zur Straßen¬
unterhaltung von dem Maße des Nutzens , den man von
der Straße habe , abhängig zu machen und daß die Ge¬

rechtigkeit , die der Gesetzentwurf erzielen wolle , durch die

verwickelte Repartition unter der Hand völlig wieder ver¬
loren gehe, " würde der Redner für begründet halten ,
wenn es sich darum handelte , den Aufwand , welchen eine

Straße überhaupt erfordert , nach jenem Maßstabe zu re -

partiren , er muß sich aber dagegen erklären , weil hier
nur von der Repartition eines Aufwandes die Rede sei,
welchen eine Straße erfordern würde , falls sie ein Vici -

nalweg wäre . Daß der Nutzen einer Straße für eine
Gemeinde nicht davon abhängig sein könne , „ ob die Ge¬

markung durchschnitten , oder bloß berührt wird , oder ob
der Ortöetter etwas näher oder entfernter von der Straße

liege, " muß er zugeben , wenn es sich von dem Nutzen
einer Siraße überhaupt handelt , aber nicht , wenn von
dem Nutzen einer Straße als Vicinalweg für einen be¬
nachbarten Ort . Als Vicinalweg könne sie nur den von ihr
durchschnittenen oder nahe gelegenen Orten Nutzen bringen ,
die entfernteren Orte haben ihre eigenen Vicinalwege und
benützen im übrigen diese Straße nicht als Gcmeindeweg ,
sondern in der Eigenschaft eines Weges höherer Ordnung .
Wenn zugegeben sei, daß eine Gemeinde ihre Gcmeinds -
wcge unterhalten müsse , so könne mar , dagegen , daß Bei¬
träge , welche gar keinen andern Zweck hätten , als den
Aufwand für

'
einen Vicinalweg zu repartiren , ebenfalls

von den Gcmarkungs - und in der Nähe liegenden Ge¬
meinden abhängig gemacht werden solle , nichts erinnern ,
lieber das Zugeständniß , daß die Unterhaltung der Stra¬
ßen besser und zweckmäßiger von dem Staat besorgt werde ,
freut er sich , als über ein ehrendes Anerkenntiiiß für
die Administration , — und ist mit dem Grundsatz selbst
einverstanden , sobald es sich um Straßen des ' größern
Verkehrs handelt , aber nicht bei Straßen , welche blos den
benachbarten Verkehr zu vermitteln bestimmt sind , wo die
Unterhaltung höchst einfach sei . Vorderhand komme eo in¬
dessen weniger hierauf an ; die Grenzlinien zu finden , wo
diese Unterhaltungspflicht sich scheide , sei eö hauptsächlich ,
was in Betracht kommen müsse , und ließ auch nur
dann , wenn einmal das Projekt über die Claffisikation
der Straßen von der Negierung den Ständen vorgelegt
werden würde . — Der Redner beseitigt hierauf noch einige
Einwände der Commission , bezüglich der Beschränkung des

Staatsbeitrags / glaubt aber namentlich , daß gegen den
von dem Bericht befürchteten Hader , Zwist und beständi¬
gen Krieg in den concurrirendcn Gemeinden schon dadurch
gesorgt sei , dag der Aufwand -für sechs Jahre ein für alle
Mal bestimmt werde . Gegen den Vorwurf im § . 5 der
Wiedereinführung der aufgehobenen Frohndeu macht er als
Widerspruch geltend , daß ja nur diejenigen Gemeinden ,
denen die Gesammtheit die Unterhaltung eines Gemeinde -
w egs abnimmt , dieser ein Aequivalent leisten sott . Weil
nicht allen Gemeinden die Unterhaltung ihrer Gemeinde -

wcge abgcnommen werden könne , so soll sie auch gar
Keiner abgenommen werden — nur so könne Gleichheit
und Gerechtigkeit bestehen .

Den im § . 6 aufgestellten Satz , daß alle wichtigen und

großen dem Staate nothwendigen Einrichtungen auch von

diesem hergestellt werden müssen , erkennt er vollkommen an ,
so wie ihn auch der Entwurf anerkenne , welcher ja gerade
nur darauf ausgehe , die bisher bevorzugten h' andesgebietr
nicht weiter auf Kosten der übrigen zu begünstigen , —
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allein neben der Eisenbahn und den Hauptstraßen , der

Berg - und der Nhcinstraße noch eine weitere Vergünsti¬

gung — dich wäre für das Rhcinthal doch offenbar zu viel

verlangt ; dieses solle allerdings keine Begünstigung ver¬

langen , sondern Mitwirken , die Prägravation zu tragen ,
welche andern Gemeinden austiege . Das Verlangen nach
einem Gesetz , durch welches sämmtliche allgemeine Ver -

kehrstrasien des Landes auf die Staatskasse übernommen

werden sollten , hält der Redner für eine allzu große , nicht

ausführbare Belästigung derselben , wozu nothwcndig eine

Steucrerhöhuug cintretcn müßte , — und dennoch würde die

Folge davon sein , daß zwar einzelne Gemeinden auö

der Reihe der jetzt prägravirten in die der begünstigten

übergiengen , demungeachtet aber eine große Zahl von Ge¬

meinden keine Staatsstraßen erhalten ' würden , also nach
wie vor ihre Gemcindewege auf eigene Koste » zu bauen

hätten . — Der Redner schließt : Verwerfen Sie das Ge¬

setz , so werden Sie allerdings vielen Gemeinden eine

Freude verursachen , viele Gemeinden werden sich freuen ,
daß sie ferner von Präcipualbeiträgen befreit bleiben , daß

ferner der Staat ihre Wege baut und erhält . Uebrigens
werden sic sich nur dann darüber freuen , wenn sie nicht

selbst die Ueberzeugung erhalten , daß gegenwärtig eine

nicht billige Begünstigung ihrer Straßen statrfindct und sie
dadurch von einer Prägravation befreit werden , welche die

übrigen Gemeinden trifft .
Rindeschwend er : Es ist wohl das Geeignetste , so¬

gleich das Wort zu ergreifen , um durch enge Gegenüber¬
stellung des Systems der Regierung und des Dafürhaltens
der Commission der hohen Kammer es leichter zu machen ,
sich für die eine oder die andere Meinung zu entscheiden .
Ick muß gestehen , indem ich den Vortrag des Hrn . Re -

gierungskommiffär gehört , bin ich in sehr großer Verlegen¬
heit , den CommissionSbericht zu rechtfertigen ; ich wäre noch
in viel größerer Verlegenheit , den Gesetzentwurf der Re¬

gierung zu vertheidigen . Wir sind hier in der Lage , daß wir
Beide Recht haben , und dieß ist freilich der seltenere Fall .
Ter Hr . Regiernngskommissärs sagt nämlich , wir hätten in
der Commission den Fundameutalgedanken dieses Ent¬
wurfs nicht aufgefaßt ; wir gehen also in paraleller Linie
neben einander — die Regierung links und wir rechts -
ohne daß wir auf einander stoßen ; — ich weiß nicht was
schlimmer ist. — Die Regierung legt nun schon seit Jahren
einen Entwurf vor , begleitet ihn mit gedruckten Bemer¬
kungen , die Kammer hat darüber diskntirt , es sind Be¬
richte erstattet worden , und doch soll man den Regierungs¬
vorschlag noch nicht verstehen ! — Ich weiß nicht , woran
der Fehler liegt — in der Auffassung der Kammer , oder

in der Unklarheit des Vertrags selbst. Beinahe möchte ich
fürchten — in dem letzte» , und kann auch also in sofern
nichts weiter auSspreck' cn , alS daß cö mir scheint , die Gr .

Negierung verlasse in verschiedenen Beziehungen ihr unehe¬
liches Kind , erkennt eS nicht mehr an , weil sie wirklich in
dem CommissionSbericht eine Widerlegung gefunden hat ;
sie will das aber nicht eingestehen . Nun , meine Herren ,
dieß ist Niemand zu verübeln . Allein an der Sache wird
-dadurch nichts geändert werden . Ich habe den Rcgieruugö -

entwurf nicht anders verstanden , und bin überzeugt , daß
ihn auch außer mir Niemand anders als so verstanden hat .

Das Hauptgewicht warum die Regierung die Schaf¬
fung von Bezirksstraßcn und den Beizug der Ge¬
meinden zur Unterhaltung der Staatsstraßen in An¬

trag bringt , soll darin liegen , daß cS unbillig und selbst
ungerecht sei , wenn der Staat einzelnen Gemeinden
öffentliche Straßen baue , welche von diesen Gemeinden als

Gemarkungs - und Bezirkswege gebraucht würden . Es soll¬
ten darum diese Gemeinden dem Staat wenigstens so
viel an dem Bau und den Unterhaltungskosten zu zahlen ver¬
bunden scyn , als sie selbst aufwenden müßten , um solch«

Wege zu erlangen . Andere Gemeinden , deren Gemarkung
von keiner Staatsstraße durchschnitten wird , müßten sich
ihre Straßen selbst anlcgen , datum Gerechtigkeit ünv Gleich¬
heit fordern , daß so begünstigte , so viel Slraßenbaukosten
an den Staat entrichteten , als nicht begünstigte Gemeinden

für denselben Zweck aufzuwcndcn haben . Das ist in kurzen
Worten das Regierungssystcm , womit sie Crciruug von

Bezirksstraßcn rechtfertigt — was heute wieder der Refrain
des Vortrags des Hrn . Regierungskommiffärs war — und
man muß sich dieses System vollkommen klar machen , um

seine Unhaltbarkeit und seine Unvereinbarkeit mit

unfern übrigen Staaiscinrichtungen besser aiischaucn zu kön¬

nen . Oder haben wir etwas Weikere .s , etwas Anderes ver¬

nommen ? Gewiß nicht .
Vorerst ist cs schon auffallend , daß man so geradezu den

Satz aufstellt , „ der Staat baue den Gemeinden durch die

Staatsstraßen ihre Gemarknngswege und ihre VerbiudnngS -

straßen, " da doch diese Behauptung aller logischen und

rechtlichen Wahrheit ermangelt . — Man kann nämlich
nur dann sagen , daß man für die Gemeinden durch oder
in den Staatsstraßen die Gemarkungs - und Verbindungs¬
wege baue , wenn die Staatsstraßen ganz jene Anlage und

Richtung haben , welche , wenn sie nicht eristirten , von den
Gemeinden ihren Gemarkungs - re . Wegen gegeben worden
wäre . — Nur unter dieser Voraussetzung wäre
der Satz richtig — allein gerade diese Voraus¬

setzung ist in bei weitem den meisten Fällen thatsächlich
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nicht vorhanden , und der RegierungSentwurf geht nicht

von dieser Boraussetzung aus und will nicht von ihr aus¬

gehen . Es ergiebt sich schon hieraus mit Nvthwendigkeit ,

daß die ganze Grundlage des RegierungsentwursS auf
einem logisch nicht richtigen Satze beruht .

Das bestätigt auch der bloße Anblick der Lage einer

Menge blühender Dorfschaften in unserm Lande . Wohin

man immer sich wenden mag , sicht man seitwärts an allen

Staatsstraßen Gemeinden liegen , welche sich , vom Acker¬

bau nährend , mitten in ihren Gemarkungen , entweder

unbekümmert um die Richtung der Hauptstraße , oder ab¬

sichtlich , besonders in Kriegszeiten , von der Heerstraße

entfernt , niedergelassen haben , und dennoch will man mit

Verkennung aller thatsächlichen und historischen Verhält¬

nisse die Behauptung kühn vorschieben , daß die Staats -

Hraßen , welche ohne die entfernteste Berathung der Ge¬

meinden vom Staate erst dann , als bereits lange

vorher schon die Gemarkungswegc gebaut
waren , angelegt wurden , so hergestellt seien , daß sie

diesen Gemeinden als ihre bequemsten Verbindungswege
dienten ! Am Ende mag man noch anfügen — solche

mehrere Bequemlichkeit sei sogar der erste Grund und der

Zweck derartiger Anlagen gewesen — aber , meine Herren ,
es wird unter zwei Dutzend Menschen wohl 24 geben ,
die es nicht glauben ! !

Ueberhaupt aber ruht die Idee der Bildung von Be -

zirksst ' aßen und die besondere Besteuerung der Gemeinden

nach Bezirken auf keinen haltbaren Grundlagen , und zwar
einfach dcßhalb nicht , weil wir keine Bezirke ha¬
ben , und sie zum Bchufe bloßer Straßen bezirke

zu schaffen , kein genügender Grund cristirt . Alle die

Herren dieses Hauses werden zugeben , und aus alter

Erfahrung ( unbeschadet meiner Anerkennung Ihrer allsei -

tigcn Zugend ) wissen , daß ehemals solche Bezirke vielfach
bei uns bestanden , daß sie aber , alö mit der neuen Ver¬

fassung unvereinbar , aufgehoben wurden . Diese früher be¬

standenen Landschaften bildeten kleine Staaten für sich ,
sie hatten eigene Besteuerung , ihre eigenen Kriegs - und

Friedenslasten , und -namentlich auch
'

die Unterhaltung ihrer

Straßen . Eben dcßhalb , weil sie als kleine Staaten für
diese Verhältnisse besonders bestanden , weil man Alles ,
was die Landschaft anging , als Landschaftölast be¬

trachtete und behandelte , konnte man auch bei diesem
G esamm tintcresse alles , Allen Gemeinsame , auf ge¬
meinsame Kosten Herstellen und unterhalten . Allein gerade
dieser Umstand spricht entschieden gegen den Rcgierungs -

entwurf , da in diesem Verhältnisse der Landschaften aner¬
kannt ist , daß die Straßenunterhaltung und Anlage eine

allgemeine Last sei , die eben dcßhalb vom Staate
übernommen werden muß , und die vordem nur darum

auf den Landschaften ruhte , weil sie kleine
Staaten waren . ( Der Redner führt aus , wie

die französische Gesetzgebung von dem Grundsätze
ausgehe , daß , wo die Gemeinschaft interessirt ist und nicht
Interessen einer einzelnen Gemeinde vorliegen , die Last

auch auf Kosten dieser Gemeinschaft getragen werde , sei
diese nun der ganze Staat oder wie in Frankreich die

einzelnen Departements auch im Hessen - Darmstädtischen , Ge¬

setz von 1831 ( späterhinerneuert ) werde der gleickeGrund -

satz durchgeführt , wo auch in Aussicht gestellt sei , daß
später , wenn sich ein Mal die Kaffen besser gefüllt haben ,
auch solche Provinzialstraßen auf Kosten der Staatskasse
gebaut und unterhalten werden ) . Die Bezirke , die der

Regierungsentwurf bilden möchte , erscheinen aber bei uns
als willkürlich zusammengeflickte , in der Studierstube eines

Straßenfinanzkünstlers geborne Vereine , die kein anderes

gemeinsames Band habe » , als eine ihnen zur Wartung
und Pflege zugewiescne Straße , die ohne ihr Wissen und

ihren Willen angelegt wird , und die sie vielleicht selten

begehen oder befahren mögen .

Was denken Sie Gutes und Nachhaltiges von einem
Vereine , der kein anderes moralisches Band hat , als
eine Knechtöarbeit bei einem von einem Dritten , im In¬
teresse dieses Dritten , erbauten Wege . — Das ist Nichts ,
und nur insoferne Etwas , als es eine Wirkung hervor¬
bringt — aber eine der beabsichtigten geradezu entgegen ,

gesetzte, das ist sehr klar . Man will einen Verein gründen ,
aber als Vereinigungsgrund theilt man eine schwere Ver¬
bindlichkeit aus , und als Vereinigungsmittcl giebt man
ihm die Zwietracht zur Grundlage , nimmt sich die
Miene an , so endlich einmal weise und gerecht den Knoten

gelöst , und hat dabei die behagliche Freude , das Mittel
und den Weg erfunden zu haben , sich die lästigen Peti¬
tionen der Gemeinden vom Halse fern zu halten . O ! du
Bruderbund ! ! O ! du Gemeinschaft ! ! Da lobe ich mir

noch den Maulkorb , der das gemeinschaftliche Band aller

Deutschen i >'t , — er wird doch in größerer Gesellschaft
getragen , kostet nichts und man kann dabei seine stillen
Betrachtungen in Ruhe machen , was bei einem Straßen ,
bauvcrein gar nicht denkbar ist , wo gegraben , geschaufelt ,
gefahren , geklopft wird .

Zwietracht aber , sage ich , wird durch das Gesetz
gestiftet , weil die K o st e n a usth ei lu n g unter den

einzelnen Gemeinden , nach dem Maßstabe des Nutzens ,
den die Theilnehmer des Vereins von der Straße bezie-



hen , nothwendigcrweise zu ewigem Kampfe , zu ewiger

Erbitterung , zu ewiger Leidenschaft führen muß . Der

Maßstab deö Nutzens nämlich , auf den der Negierungs -

entwurf die KostenauStheilung basirt , ist nur in rer

Theorie schön , aber in der Praxis schlechthin unaus¬

führbar . Wie wollen Sie Jemanden auch nur annähernd

den Nutzen aus - und nachrcchnen , den er von einer Straße

bezieht ? Denken Sie an die Lcrschiedenartigkeit der Ver¬

hältnisse — und ich bin gewiß , Sie werden auf diese

Idee verzichten müssen . Die Lage des Orts und der Ge¬

markung nebst ihrer Gestaltung , das Vermögen der Be¬

wohner , der Handel und Wandel , die Bevölkerung , die

Richtung , die Aus - und Einmündung der Straße , die

Größe deö Steuerkapitals , die Mhe oder Entfernung

einer größeren Stadt mit ihren industriellen ober Handels -

verhältniffcn , die Angrenzung an Waldungen , das Vor¬

handensein von Fabriken — all ' Dieses und vieles Andere ,
wird hier maßgebend und so sich wechselseitig bedingend
und ergänzend , wieder aufhebend und wieder ausgleichend ,

daß eine Berechnung nach einer bestimmten Regel schlecht¬

hin zu irrigen Ergebnissen führen muß . Von diesem

Reichthuine der Fälle , nimmt nun der Rcgierungsentwurf
nur einen einzigen heraus , um nach ihm allein den

Nutzen zu berechnen , den eine Gemeinde von einer Straße

ziehen kann — den Fall der Entfernung . Je nach¬

dem der Ortsetler von der Straße berührt oder durch¬

schnitten wird , oder von der Straße eine halbe oder über

eine halbe Stunde entfernt liegt , soll der besteuerte Nutzen

sich bestimmen . Allein , daß solche Regel als Regel un¬

brauchbar sei , daß eine Straße durch den Etter petzen und

der Gemeinde keinen oder wenigen Nutzen , ja Schaden

bringen , daß sie etwas von dem Etter entfernt liegen und

der Gemeinde dennoch von Vortheii sein könne — daß

einige oder mehrere Bewohner oes Ortes Nachiheil oder

Vortheil , die größere Anzahl aber das geradezu gegcnlhei -

lige Interesse haben könne — daß neben der Entfernung
auch die andern , so eben von mir angebcuteten Verhält¬
nisse in gleichem Grade und in gleicher Stärke einwwken

u . s. w . — dies sind Thatjachen und Wahrheiten ,
die man selbst .auf der Tribüne nicht wcgräsoniren kann ,
die Sie aus eigener Anschauung und vieljährrger
Erfahrung schöpfen konnten und sicherlich geschöpft haben .

Ist aber das Prinzip der Ausmessung
' des Nutzens an sich

schon bedenklich und unausführbar , so denken Sie , meuie

Herren , erst an den Vollzug und dabei an die Uneinig¬
keiten , welche unter den einzelnen für pflichtig erklärten
Gemeinden und in jeder einzelnen Gemeinde unter deren

Bewohnern hervorgerufen wird ; ( wobei ter Redner auf die

Menge , in Bezug auf die Richtung der Straßen einander
so häufig geradezu gegenübcrstehende Petitionen hinweist
und durch ein in ' s Detail ausgeführtes Beispiel einer

derartigen Vorberathung von Deputirlen der Concurrcnz -

gemeinden ergötzlich erläutert ) .
Schon zweimal hat nach langen Berathungen die Kammer

den ganz gleichen Grundsatz der Nutzenausmessung ver¬
worfen , und zwar diese Kammer gegen den Antrag unsers
ausgezeichneten und unvergeßlichen v . Rotteck , der bei
den Gemeindeumlagen von dem Grundsätze ausgeaangen

wissen wollte , daß die Ausmärker nur in dem Verhältnisse
des Nutzens , den sie von der Gemeinde beziehen , beitrags¬
pflichtig fein sollten . Tie Kammer anerkannte die Rich¬
tigkeit des Grundsatzes , hielt ihn aber mit Fug und Recht
als im Leben unausführbar , oder doch zu solchen enormen
Streitigkeiten führend , daß er sich vom Standpunkte der
Gesetzgebung nun und nimmermehr empfehle . Der Grund¬
satz ward sofort von der Kammer verworfen , nach einem
harten Kampfe — sie verwarf ihn im Bunde milder
Regierung zum zweitenmal , als er , außer dem Jahre
1831 , int Jahre 1835 auftauchen wollte . Jetzt wird, - kaum
eine Spanne Zeit später , und zwar von der Regierung
selbst — die doch diesen Grundsatz nach allen Seilen hin
lebhaft bekämpft und todtgeschlagen hatte — der nämliche
Grundsatz aus seiner Todtengrust hervorgezogen , um eine
Lieblings - Idee durchzuführcn ! Es ist dieß um so auffal¬
lender , als gerade unsere Regierung unausgesetzt nach ver¬
kehrtem , — d . h . entgegengesetztem Systeme verfährt —
und alle Slaatsinstitnte auf die allgemeine Staatskasse
nimmt , gleichviel , ob einzelne LandeStheile davon einen
Nutzen haben oder nicht , ja unbekümmert darum , ob sie
sogar effectivcn Schaden dabei erleiden .

Der Hafenbau in Mannheim hat Hunderltausende ge¬
kostet — die Gcsammtheit muß ihn zahlen , obgleich zu¬
nächst nur Handelsleute , Schiffer und Spediteure in Mann¬
heim dabei activeö und nächstes Interesse haben , und
sich wahrscheinlich berechnen ließe , daß dadurch die Neckar¬
bewohner und die am obern Rhein sehr beeinträchtigt sind ,
und ob auch für Hunderttansende übriger badischer Staats¬

bürger daraus keinerlei Vvrtheil keimt . Durch den Hafen¬
bau in Lndwigshafen «nt Bodcnsee ist die alle Reichsstadt
Uebcrlingen schwer beeinträchtig ! — sie muß dennoch mit

zahlen helfen , und der gegenwärtige Herr RegierungS -

commiffär vergönnt ihr sogar eine Straßenverbindung mit
der glücklichen Rivalin — überall denkt man nicht an eine

Ausgleichung durch Präzipualbciträge . Mein Bericht hat
Ihnen noch bedeutenderer Skaatsinstitute vorgesührt , die
Millionen kosteten , und die mehr oder weniger nur ein¬

zelnen Städten , Corporationcn , Standes - und Grund¬

herrn , oder auch einer gewissen Klasse von Staatsbürgern
zunächst zu gute kommen , und die man unbedenklich auf
den allgemeine Seckel nahm . Ich erinnere an die Ablösung
alter Abgaben , der Frohnden , deö Zehnten , an die Uni¬
versitäten , an die Dikasterien , Collegialgerichte , das Mi¬
litär , die einzelnen Städten und Gegenden nur zu gut kommen
— daselbst ihr Füllhorn auSgicßen , die der Gemeinschaft viel ,
unendlich viel Geld kosten , während ihre Vortheile für

anze Landcsgegenden und Hunderttansende von Staatö -

ürgcrn spurlos verschwinden, . und dergleichen . Witt man
denn das Vortheilchen eines Wegleins vergönnen ? und
den Nutzen , der darin steckt , chemisch analysiren ?

Und wozu endlich , meine Herren , dieser ganze GcsetzeL-
entwnrf , dem wir durchaus keinen Zweck der Nothwendig -
keil — daö erste Erforderniß eines Gesetzes — abnebmen
fönneu . Es genügt vollauf mit der Einiheilung der Straßen
in Gemarkungswege und Staatsstraßen . Die Gemeindcil
sollen ihre GemarkungSwege bauen und in gutem Stande
unteiballen ( darauf möge die Regierung strenge halten )
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und eben so jene Straßen , die die nächste Verbindung bloS
einiger Nachbargcmeinden unter sich betreffen ; allein alle
anderen Straßen und namentlich die Bezirköstraßcn ,
welche nach dem Gesetze von 1810 solche sind , die für den
Verkehr besondere Wichtigkeit darbieten — soll der Staat
als solche übernehmen . Gerade nämlich , weil diese Straßen
für den Handel von Wichtigkeit sind , sind sie keine Sache
einzelner Gemeinden , und um diesen Handel noch mehr
zu beleben , soll der Staat durch gute Straßen dem Ver¬
kehr weitere Erleichterung verschaffen , nicht aber erschwe¬
rend darauf einwirken , wie dies eine nächste Folge des
Regierungsentwurfes sevn würde . Wenn nun viele Ge¬
meinden , zur Entwickelung ihres Wohlstandes , wegen der
neuen Anlage solcher Straßen und der Uebernahme der
bestehenden auf Staatskosten , Bittschriften bei uns cinreichen ,
so sollten wir auf kein Mittel der Abschreckung sinnen ,
und uns nicht freuen , derartige Abschrcckungs - Gesetzescnt -
würfe ersonnen zu haben , sondern wir sollten durch Ge¬
währung billiger und gerechter Bitten auf Beförderung
des Wohlstandes solcher Bezirke nach Möglichkeit hiuzu -
wirken suchen . — Wenn wir den Wohlstand einzelner
Bezirke befördern , so Heden wir den Wohlstand des ganzen
Landes . Wenn wir aber erst untersuchen , aus welchen
Gegenden des Landes diese Gesuche an uns gelangen , so
bleibt für unsere Pflicht und unser Gewiffen gar keine
Freiheit der Wahl mehr übrig , weil wir den Gesuchen ent¬
sprechen müssen , wenn uns diese Bezirke nicht mit vollem Fug
den Vorwurf der Ungerechtigkeit machen sollen . Weitaus
die meisten dieser Petitionen kommen aus den Gebirgs¬
gegenden , — also aus jenen Landesthcilen , wo die Be¬
lebung des Handels und Wandels besonders Roth thut ,und wo , eben der Lage wegen , die Herstellung der Straßen
und ihre Unterhaltung mit größeren Kosten verbunden ist.

Eine solche Verpflichtung des Staates liegt schon im All¬
gemeinen vor , allein diese Verpflichtung ist in der neuern
Zeit zu einer absolut unausweichlichen Nolhwendigkeit ge¬worden , nachdem wir unsere Eisenbahn beschlossen und
großentheilö zur Ausführung gebracht haben . — Durch
dieses außerordentlichste aller Verkehrsmittel haben wir den
ebenen Landeetheilen , dem durch die Natur schon so sehr
gesegneten Rheinthale , auf Kosten der Allgemeinheit eine
Wohlthat aufgenölbiget , auf die unsere Gebirgsgegenden
ewig verzichten müssen . Wir verwenden auf diese Kunst -
straßc 25 Millionen Gulden ; wir werden ihr alljährlich über
eine halbe Million weiter opfern ; wir übernehmen damit
für die Fälle des Krieges ein Wagniß des ganzen Capitals ;
wir stellen nnsenr Staatskasse eine , vielleicht enorme Last
der Entschädigung für ein auf der Eisenbahn durch Fahr¬
lässigkeit verschuldetes Unglück in Aussicht ( s das neue Gesetz
über die bürgerlichen Folien der Verbrechen ) ; wir richten
durch sie Tausende von bestehenden Gewerben und zugleich
ahcr Tausende von Familien zu Grunde ; wir benachlhei -
ligen Hunderte von Gemeinden ; wir isoliren alle Gebirgs -
lande , führe » größeren Städten alle Reisenden zu , und con -
rcnlnren — mindestens für unbestimmte Zeilen — fast alle ,

jedenfalls die nächsten Vortheile , auf das Terrain , durch das
die Locomolive braust , — und dennoch muß zu diesem In¬
stitute der Odenwälder , der in dem Taubergrund , der
Schwarzwälbcr und der am Seegestade eben so viel con -
tribuiren , als der Rheinthalbewohner — der Beschädigte so
viel als der Begünstigte , der Entfernte wie derRah . gelegcne ,und kein Vogel singt unS ein Lied von der Nutzcnaus -
messung , kein Lüftchen weht daS Wort „ Präcipualbeitrag " ;die beredte Zunge unseres Hrn . Regierungskommissärs ist
todtstumm , nachdem sie sich recht gelenksam und gewaltig
gegen die Straßenbebürftigen vernehmen ließ .

„ ES ist ganz richtig , um mich in einem Gleichnisse deut¬
lich zu machen — cS ist ganz richtig , wir haben eine Ge -
sellschaftscasse zu einer gemeinschaftlichen Vergnügungsreise
errichtet ; darin haben wir auch den Bruder Odenwälder und
Schwarzwälder aufgenommen , und sie ihren Beitrag zuallen Zeiten pünktich zahlen lassen , auch müssen sie fürder
diese Eaffe füllen helfen , wenn wir sie form - und kunst¬
gemäß geleert haben . Das letztere ist nun geschehen , weil
wir , die Gebrüder Pfälzer , Bruhrhciner , Ältdadener bis
zum Markgräfler hinauf uns mit Schauinwein gclczt ha¬ben , der verteufelt theuer ist. Jetzt reißen die Wälder
aber ihre großen Mäuler auch auf , um ihre vertrockneten
Kehlen zu zeigen ; sie verlangen zwar keinen Schaumwein ,weil sie an rauhere Kost gewöhnt sind , sondern nur Dur¬
lacher Geivächs , oder etwa Sipplinger , den man bekannt¬
lich in den Hofenlaschcn ausführt , weil kein fahrbarer
Weg dahin gehr , wahrscheinlich um die Bewohner in
patriarchalischer Siltenrcinheit zu erhalten ! Man kann
nach badischem Gefellschaflsrechl solchem Begehr zwar
nichts enlgcgentMcn , — gleiche Brüder , gleiche Kappen , —
allein ein kluger Reisemarschall proponirk Ihnen eine
Schlußfaffuiig dahin ( laut ) : wer von heute an ( nun
spricht er unvernehmlich murmelnd folgende Worte ) : „ nach¬dem wir Ebcnländcr bereits die Reisecaffe bis auf die
Hefe anSgepreßt haben , weil das Wiedersüllen eine kitz-
liche Sache ist , um von dem verschlungenen Champagnerkeine allzu großen Nachwehen zu verspüre » " ) ( wieder laut : )
während unzerer übrigen gemeinschaftlichen Reisetour irgendWein zu trinken Lust bekömmt und ihn fordert — der hat ,
auch wenn die ganze übrige Gesellschaft sichdes ge so r V e r t c n Weines m i t e r f r e u t , und das
wird sicherlich g e s cb e h e n , solchen zum größten
Theile vorausznbezahlen ."

Meine Herren ! Der Rath ist verlockend und durchdacht ,aber ich weiß es mit Gewißheit , er wird an den tauben
Ohren der Markgräfler , der Sandländer , des Durlachers ,
BruhrheinerS und der Pfälzer spurlos verhallen , den :-, es
sind zwar wackere Trinkgenoffen ; aber loyale und ze¬rr ch l e Ge se l l > ch a fl e r . Drum mögen die Schwarz¬
wälder und die Odenwälder ihren Mund zu etwas
besserem , als zum Klagen aufthun — denn wir werden
das Gesetz verweisen !
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